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Organ des Betriebsrats für die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 2. Sonderausgabe, November 2008 
Bilanz der 2. Halbzeit 
Der Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals er-
stellt als gemeinsamen Abschluss noch vor den Wahl-
vorbereitungen der einzelnen Fraktionen einen Ergeb-
nisbericht der letzten beiden Jahre der Funktionsperio-
de. Die 2. Sonderausgabe baut auch auf der ersten 
Sondernummer auf und bietet in Summe eine höchst 
positive Bilanz der ersten Periode des Betriebsrats an 
der MUI. Martin Tiefenthaler, Vorsitzender. 

 
Wahlinfo 
In den Betriebsrat des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Personals sind 14 Mitglieder zu wählen. Die zur 
Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschläge werden 
ab dem 14.11.2008 im Betriebsratsbüro zur Einsicht der 
Wahlberechtigten aufliegen. 
 
Stimmabgabe 
26.11.2008 von 07.30- 10.30 Uhr in der Vorhalle der 
Theoretischen Medizin (Fritz-Pregl-Str. 3, Parterre) 
26.11.2008 von 11.00 - 14.30 Uhr im Aufgang zur Kli-
nikmensa (Anichstraße 35) 
26.11.2008 von 15.00- 18.00 Uhr in der Vorhalle der 
Frauen Kopfklinik (Anichstraße 35) 
27.11.2008 von 07.30 -10.30 Uhr in der Vorhalle des 
Lifttrakts der Chirurgie, 2. Stock (Anichstraße 35) 
27.11.2008 von 11.00 – 14.30 Uhr im Aufgang zur Kli-
nikmensa (Anichstraße 35) 
27.11.2008 von 15.00 -18.00 Uhr in der Vorhalle der 
Theoretischen Medizin (Fritz-Pregl-Str. 3, Parterre)  
 
Briefwahlanträge 
Wahlberechtigte, die an den Wahltagen an der persönli-
chen Stimmabgabe verhindert sind, können bis 
18.11.2008 beim Vorsitzenden des Wahlvorstandes die 
Ausstellung einer Wahlkarte beantragen. Die Einsen-
dung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das Wahlku-
vert spätestens am 27.11.2008 bis 18.00 Uhr beim 
Wahlvorstand einlangt. Weitere Wahlinfo in der Kund-
machung im Blattinneren.  
 
 

Die Mitglieder des BR 1* 

 
B. Friesenecker  U. Kiechl-Kohlendorfer E-Schretter-Irschick  E. Brenner M. Joannidis  R. Koch T.J. Luger  

 

 
R. Stauder J.I. Stein W. Streif M. Tiefenthaler  R.Zimmermann A. Scholtz A. Neher 
 
* Stand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Printversion, 45. Sitzung des BR 1 am 2. Oktober 2008. 
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4 Jahre Betriebsrat – was nun? 
Von Martin Tiefenthaler 
 

Meine Bilanz der 2. Halbzeit der betriebsrätli-
chen Tätigkeit fällt deutlich nüchterner aus als 
die Bilanz in den ersten 2 Jahren, in denen wir 
viele unserer Hausaufgaben erfolgreich erledi-
gen konnten.  
Zuerst bekannte Ex-Rektor Sorg Farbe und 
präsentierte in einer viel besuchten Pressekon-
ferenz eine Einigung über die innerbetriebliche 
Regelung zur Ermächtigung der Nebenbe-
schäftigung in der Dienstzeit für klinische Leite-
rInnen (nämlich die Behandlung von Sonder-
klassepatienten unter Verrechnung von Son-
derhonoraren). Trotz fristgerechter Vorlage ei-
nes von Prof. Laufer für die Klinmed und dem 
Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal 
vereinbarten Vertragsentwurfs gab er dem 
Druck von 6 (!) Leitern nach, verließ diese 
rechtlich korrekte Variante und überließ weite-
re Vereinbarungen der TILAK und der Tiroler 
Landesregierung. Somit kam es zur Aus-
verhandlung von Wirtschaftsverträgen, die kei-
nen Betriebsfrieden durch faire und transpa-
rente Beteiligung des mitwirkenden ärztlichen 
Personals sicherstellen. Nicht zuletzt aufgrund 
des Widerstands der Ärzteschaft (Ärztekam-
mer, Betriebsrat der TILAK und BR1-MUI) 
wurden diese bis dato nur von 6 Primarärzten 
unterzeichnet. Zusätzlich schmerzt, dass in 
Wien eine wie oben besprochene Gestattungs-
regelung in Kraft trat, die Transparenz und fai-
re Beteiligung garantiert (http://www.i-
med.ac.at/betriebsrat1/news/20080401-Wiener-Regelung-
Sonderklassehonorare.pdf). 
Die Neuberufenen unterschrieben teilweise 
deutlich schlechtere Wirtschaftverträge und un-
terzeichneten Zielvereinbarungen, die eine 
Verknüpfung von TILAK-Zielen (Leistungszah-
len, Überstundenabbau, etc.) mit dem persön-
lichen Einkommen über einen im Falle des 
Nichterfolgs progressiven Hausanteil regeln. 
Da halte ich mich lieber an das UG2002, worin 
klar steht, dass die Rektorin/der Rektor(!) mit 
den Leiter/innen Zielvereinbarungen für 3 Jah-
resperioden abzuschließen hat. In keiner lan-
desgesetzlichen Regelung findet sich ein Pas-
sus, der den Abschluss von Zielvereinbarun-
gen mit der Anstalt rechtfertigen würde, da 
diese Kompetenz eindeutig dem Arbeitgeber 
zuzuordnen ist. 
 
Zielvereinbarungen hat der Rektor aber nicht 
abgeschlossen! Die erste 3-Jahresperiode ist 
verstrichen, ohne dass die mit dem BMWF 
vereinbarte Leistungsvereinbarung auf die Or-
ganisationseinheiten im Rahmen von Zielver-
einbarungen heruntergebrochen worden wä-
ren. Im Herbst stünden die Neuverhandlungen 

der Leistungsvereinbarungen mit dem BMWK 
an - jedenfalls kann die Erfüllung von Zielver-
einbarungen nicht als Argument für eine bes-
sere Dotierung herangezogen werden! 
 
Wir hatten den Ex-Rektor mehrfach aufgefor-
dert, dass er die Gewährung von Forschungs-
blockzeiten für wissenschaftlich aktive Klini-
ker/innen als Steuerungselement in Zielverein-
barungen mit Leiter/innen aufnehmen sollte. 
Doch waren unter Rektor Sorg die Betriebs-
vereinbarungen, die mit Gründungsrektor 
Herrn em. o. Univ.-Prof. Dr Dr. h.c. Hans Gru-
nicke zum individuellen Forschungsanteil im 
klinischen Bereich abgeschlossen wurden, 
Makulatur. In den Verhandlungen zum Zu-
sammenarbeitsvertrag mit der TILAK war dann 
überhaupt nur mehr von einer generellen drei-
ßigprozentigen universitären Tätigkeit der Or-
ganisationseinheit und keinem individuellen 
Forschungsanspruch mehr die Rede. Wenn 
z.B. ein drittmittelfinanzierter Projektmitabeiter 
an einer Organisationseinheit eingestellt oder 
jemand zum Forschungsaufenthalt karenziert 
(Erwin-Schrödinger-Stipendium etc) wird, wird 
seine 100%ige Forschungstätigkeit auf die der 
OE angerechnet und damit der Forschungsan-
teil der anderen gemindert. Ich hatte bislang 
nicht für möglich gehalten, dass ein derartiger 
Ausverkauf der Uni-Interessen von Ihrer Mag-
nifizenz und dem VR überhaupt angenommen 
werden kann. 
 
Die Zahlen aus dem Robotrec, die eindrucks-
voll auch im 2. Jahr die Aussage des „Freizeit-
forschers am LKI“ bestätigen, ließen die Be-
triebsführung ebenfalls ungerührt. Vielmehr 
wurde gemeinsam mit der TILAK versucht, die 
rechtlichen Möglichkeiten einer Personalausla-
gerung unter Ausschluss der begünstigenden 
Bedingungen des UG (Kettenvertragsverbot, 
etc) auszureizen. Die primäre Anstellung aller 
klinisch tätigen ÄrztInnen bei der TILAK wurde 
erwogen und wir sind der Überzeugung, dass 
nur die Ablösung von Rektor Sorg und die 
Mehrwertssteuerpflichtigkeit der Auslagerung 
uns vor dieser Personalübertragung und aus 
unserer Sicht katastrophalen Fehlentscheidung 
letztlich bewahrt hat. So wäre die Personalho-
heit im klinischen Bereich an die TILAK über-
tragen worden und hätte eine RUMPF-MUI-
THEORIE - zumindest aus Sicht des wissen-
schaftlichen Personals - bedeutet. Wir hoffen, 
dass Rektor-Stv. Herr o. Univ.-Prof. Dr. Dierich 
sich von dieser Politik umgehend distanziert. 

Auf Basis von geheim gehaltenen Evaluie-
rungsergebnissen wurden in Vereinbarung mit 
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der TILAK Besetzungsstopps (Kinderheil-
kunde) ausgesprochen, obwohl der Arbeitsin-
spektor bereits zuvor KA-AZG Überschreitun-
gen (mehr als 72h-Arbeitswochen) mehrfach 
bei beiden Arbeitgebern mit Strafantrag belegt 
hat. Selbstverständlich sind weitere Übertre-
tungen vom Arbeitsinspektor festgestellt wor-
den. Auch das führte nicht zur Zurücknahme 
des Stellenstopps. Hier wurden wir von be-
triebsrätlicher Seite mit einer Managementkul-
tur konfrontiert, die uns geeignet erscheint, je-
de intrinsische Motivation im Keim zu ersti-
cken. Trotz der glaubhaften Bekundung der Vi-
zerektorin, lieber Personal einzustellen, als 
sich RSA Strafbescheide abzuholen, waren ihr 
bei dieser „strategischen Maßnahme des Stel-
lenstopps seitens des Rektors die Hände ge-
bunden“. 
 
Dass die Durchführung von Evaluierungen in 
Satzung und Betriebsvereinbarung zu regeln 
sind, haben die Betriebsräte erst vergeblich bei 
Ex-Rektor Sorg angemahnt, im Senat protokol-
liert festgestellt. Nachdem dann aber u.a. die 
Lehrevaluierung im Internet publiziert wurde, 
obwohl das Gegenteil mit VR Dierich verein-
bart wurde, haben wir Rechtsmittel ergriffen. 
Das von uns angestrengte Schiedsverfahren 
beim Arbeits- und Sozialgericht, bei dem uns 
Herr Mag. Jöchtl von der GÖD Rechtsabtei-
lung behilflich war, wird nun, nachdem mit dem 
Führungswechsel die anhängige Betriebsver-
einbarung zur Verwendung von personenbe-
zogenen Daten unterzeichnet ist, von uns zu-
rückgezogen. Auch bei den Evaluierungen gibt 
es eine Verhandlungsrunde. 
 
So könnten wir seitenweise eine Vergangen-
heitsbewältigung betreiben und Ihre Zeit kon-
sumieren. Ein Blick in die Finanzen und über 
den Tellerrand scheint opportuner. 
 
Ihre Mitarbeit im Robotrec hat anders als an 
den Med Unis Graz und Wien zur Auszahlung 
von klinischen Überstunden/Zeitausgleichs-
stunden gemäß Robotrec-Aufzeichnungen aus 
dem Jahr 2007 in der Höhe von Euro 1,784 
Mio geführt (aus dem Bericht der VRin vom 
23.9.2008). Robotrec ist aber immer noch ein 

Unikat in der österreichischen Uni-Landschaft. 
Unsere Vernetzung mit Wien und Graz hat in 
der WIGMU 3 bewirkt, dass von Sektionschef 
Dr. Friedrich Faulhammer BMWF eine Zusage 
der Bedeckung der Altlasten aus nicht konsu-
mierten Zeitausgleichen (aus 2002-2003) er-
folgte, die im Zuge der Leistungsvereinbarun-
gen angewiesen wurde, was auch zu der Be-
zahlung dieser Entgelte an der MUI geführt 
hat. Auch bei der Beteiligung an den Sozial-
leistungen für das Anstaltspersonal aus den 
jährlich einbehaltenen 3,33% der Honorare hat 
es im Sommer 2008 nach 2 vergangenen Jah-
ren endlich konstruktive Verhandlungen mit der 
TILAK gegeben. Wir hoffen, auch das zu ei-
nem akzeptablen Abschluss bringen zu kön-
nen. 
 
Wir haben auch durch Ihre Unterstützung 
durch die Betriebsratsumlage die finanziellen 
Mittel und Möglichkeiten, kraftvolle und – unter 
entsprechenden Rahmenbedingungen – wir-
kungsvolle Interessenvertretung zu betreiben.  
Ich bedanke mich auf diesem Weg auch bei al-
len Betriebsräten/innen. Ohne deren Team-
geist und Engagement hätten wir sicherlich 
nicht so viel in den 4 Jahren bewegen können. 
Getragen von Ihren vielen positiven Rückmel-
dungen und der meist konstruktiven Kritik habe 
ich persönlich genossen, mit Ihrem Vertrauen 
und Ihrer Unterstützung auf Basis der Be-
schlüsse des Betriebsrats Interessenvertretung 
zu machen, auch wenn im letzten Jahr die be-
triebsinterne Unwirksamkeit auch oft demoti-
vierte und ich den Gang vor Gericht erst als 
notwendiges Mittel der Interessenvertretung 
verinnerlichen musste. Doch legitimiert durch 
Ihre Stimmabgabe bei der Betriebsratswahl mit 
einer im bundesweiten Vergleich hervorragen-
den Wahlbeteiligung ist dieser Auftrag viel 
mehr ein Amt und eine Ehre als Mehrarbeit 
und Belastung.  
In diesem Sinne ersuche ich Sie, von Ihrem 
Wahlrecht bei der Betriebsratswahl am 
26.11.2008  und 27.11.2008 Gebrauch zu ma-
chen und den Betriebsrat durch Ihre Stimmab-
gabe wieder zu legitimieren. 
 
Martin Tiefenthaler; Vorsitzender BRwiP 
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Bildungsfalle Dumping-Unis 
Appell an die rot-grün-blaue Anti-Studiengebühr-Allianz 
Von Karlheinz Töchterle Rektor der Uni lnnsbruck, 
veröffentlicht in „DerStandard“, 2008-09-24, mit Genehmigung des Autors 
Der Antrag auf Abschaffung der Studienge-
bühren und Aufhebung jeglicher Möglichkeit 
von Zulassungsbeschränkungen, den SPÖ, 
Grüne und FPÖ heute im Nationalrat einbrin-
gen wollen, ist insbesondere für die westöster-
reichischen Unis ein gefährlicher Mix und 
könnte deren unübersehbare Fortschritte in 
den letzten Jahren hinfällig machen. Mein 
Salzburger Kollege Heinrich Schmidinger und 
ich haben uns daher brieflich an die Abgeord-
neten unserer Länder mit dem Appell gewandt, 
den Antrag nochmals zu überdenken. Gerade 
bei einer Maßnahme mit so weit reichenden 
Folgen sollte es im Vorfeld einen Dialog mit 
den Betroffenen geben, in dem die Vor- und 
Nachteile der geplanten Änderungen in Ruhe 
abgewogen werden. Die Hitze des Wahlkampf-
fiebers ist ein solcher Prozess nicht dienlich.  
Es geht also um den „freien Hochschulzu-
gang", dem Studiengebühren und Zulassungs-
hürden entgegenstünden. Ob und wenn ja, in 
welchem Ausmaß Studiengebühren Studierwil-
lige vom Studium abhalten, ist durchaus frag-
lich. Wenn sie es tun, könnte man dem mit ei-
nem treffsicheren Beihilfensystem durchaus 
zielgerichtet entgegenwirken, und zwar mit ei-
nem weitaus geringeren Aufwand, als er jetzt 
geplant ist. Den Universitäten wurde ja zuge-
sagt, nicht nur den Ausfall der Studiengebüh-
ren zu ersetzen, sondern auch die Mittel für 
den unausweichlich nötigen Kapazitätsausbau 
zu geben. Dass ein solcher Ausbau seine Zeit 
braucht (Berufungen, Hörsäle, Labors etc.), 

 

wird niemand bestreiten. Zumindest eine Ge-
neration von Studierenden wird ihn also nicht 
erleben und massiv unter dem Massenansturm 
leiden. Und dieser ist garantiert: Unsere Uni-
versitäten werden doppelt billig: Sie verlangen 
keine Gebühren und keinen Notendurchschnitt 
in Massenfächern. So werden sie zum Auf-
fangbecken für Studierende vor allem aus 
Deutschland, wo zum Beispiel im Süden Stu-
diengebühren von 500 Euro pro Semester ver-
langt werden und in Massenfächern ein stren-
ger Numerus clausus herrscht. Nicht genug 
damit, dass jetzt schon bildungsfernere 
Schichten den Uni-Betrieb mit ihrem Steuer-
geld querfinanzieren, werden sie das künftig 
verstärkt auch für Studierende aus allen EU-
Ländern tun. - Und was wäre mit den zusätz-
lich nötigen hunderten Millionen Euro Steuer-
geld gewonnen? Nichts, denn die Universitäten 
stünden bestenfalls wieder da, wo sie jetzt ste-
hen. Und der Konjunktiv ist sehr am Platz, weil 
dieser versprochene Geldfluss höchst zweifel-
haft bleibt. Jedenfalls müsste er erneut er-
kämpft werden, und der nötige Ausbau des jet-
zigen Status quo rückte in weite Ferne.  
Wenn man wirklich etwas für die verstärkte 
Frequenz unserer Jugend an den Universitäten 
tun will, muss man dafür im Kindergarten, spä-
testens aber in der Oberstufe der Elementar-
schule anfangen. Dort werden die Hürden ge-
gen höhere Bildung errichtet, nicht aber durch 
Studiengebühren.  

60 Wochenstunden für Universitäts-Ärzte im Schichtbetrieb 
Von Barbara Friesenecker 
 

Kein Berufsstand hat so liberale Arbeitszeit-
gesetze wie die Ärzteschaft. Niemand in der 
Industrie arbeitet 60 Wochenstunden im Wo-
chenschnitt. Bei uns ÄrztInnen kann die Ar-
beitszeit legal in einzelnen Wochen auf bis zu 
72 Stunden erhöht werden. Trotz der höchsten 
erlaubten Maximalarbeitszeiten kommt es in 70 
% der Spitäler Österreichs dennoch regelmä-
ßig zu Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes. 
Liegt es nur am unbändigen Sparwillen der 
Anstalt oder auch am hohen Berufsethos von 
uns ÄrztInnen, dass wir bis ‚zum buchstäbli-
chen Umfallen’ rund um die Uhr für unsere Pa-
tientInnen zur Verfügung stehen müssen – und 
das manchmal ohne und häufig gegen 
schlechte Bezahlung?   Es gibt  viele  rationale 

 

Gründe Dienste zu machen. Einerseits sind 
ÄrztInnen aufgrund niedriger Grundgehälter 
auf das Zusatzeinkommen durch die Journal-
dienste angewiesen, andererseits werden 
Dienste zum Teil auch deswegen geleistet, um 
erworbene Qualifikationen als Generalist oder 
als Spezialist aufrecht zu erhalten oder für den 
Fall einer Bewerbung eine breite Qualifikation 
für ein Primariat nachweisen zu können. Vor 
diesem Hintergrund ist sehr kritisch zu hinter-
fragen, warum Manchen die ohnehin extrem li-
beralen Arbeitszeithöchstgrenzen nicht ausrei-
chen wollen.    

Mit der drohenden Lockerung des derzeit 
gültigen Arbeitzeitgesetzes droht uns wieder 
die unhaltbare Situation, dass wir Dienste mit 
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Anwesenheitspflicht im Krankenhaus ab-
leisten, wo wir nur für die Stunden bezahlt 
werden sollen, die wir ‚hands-on’ am Patienten 
verbringen. Diese Frage gilt allerdings offen-
sichtlich nur für ÄrztInnen, denn ob der/die 
Pförtner/IN auch nur bezahlt wird, wenn er/Sie 
telefoniert oder mit PatientInnen spricht und 
der Feuerwehrmann nur, wenn es brennt, 
scheint andererseits völlig absurd?  Es wird 
seitens der Bevölkerung von einer Universi-
tätsklinik erwartet rund um die Uhr einen Spe-
zialisten für jegliches möglich auftretende Spe-
zialproblem akut zur Hand zur haben, aber die 
Bereitschaft diesen ‚Luxus’ zu bezahlen, 
scheint zumindest von politischer Seite gering 
zu sein, zumal man sich bisher immer recht gut 
auf das ethische Selbstverständnis von uns 
Ärzten verlassen konnte, bis zur Selbstaufgabe 
allzeit und immer bereit zu stehen, um heilen 
und helfen zu können.    
 
Als MitarbeiterInnen dieser Universitätsklinik 
müssen wir uns zusätzlich mit der Situation he-
rumschlagen, dass aufgrund des fehlenden 
Stellenplans, des seit Jahren ausständigen 
Zusammenarbeitsvertrages zwischen TILAK & 
MUI und des daraus resultierenden chroni-
schen Personalmangels die Arbeit für die 
meisten UniversitätsmitarbeiterInnen im we-
sentlichen auf die Patientenversorgung be-
schränkt ist, die weiteren Dienstverpflichtungen 
wie Forschung und Lehre in der offiziellen 
Diensteinteilung nahezu unberücksichtigt blei-
ben und damit wiederum zur unbezahlten Frei-
zeitbeschäftigung werden.   
 
Angesichts dieser Umstände ist die zuletzt 
immer häufiger diskutierte Frage, ob eine ma-
ximale Wochenarbeitszeit von bis zu 72 Stun-
den und bis zu sechs Journaldienste pro Mo-
nat bei immer weiter steigender Arbeitsintensi-
tät den Betroffenen wirklich bis zur Pensionie-
rung zugemutet werden kann, eigentlich mit 
einem klaren „NEIN“ zu beantworten.  
 
Eine vor ca. 2 Jahren vom Arbeitgeber vorge-
schlagene Änderung des derzeitigen in Tirol 
gültigen Ärzte-Arbeitszeitmodells in Richtung 
eines Schichtmodells für ÄrztInnen wurde vom 
BR1 angesichts der Tatsache, dass eine Auf-
stockung des ärztlichen Personalstandes mehr 

 als unwahrscheinlich und eine dafür nötige 
Erhöhung des Grundgehaltes sehr unrealis-
tisch scheint, kategorisch abgelehnt:  Das vor-
geschlagene Schichtarbeitszeitmodell für Ärz-
tInnen bei einer durchschnittlichen 60h-
Arbeitswoche, was ungefähr 19-22 Arbeitsta-
gen/Monat entspricht (vergleiche dazu das 
40h- Schichtarbeitszeitmodell für Pflegeperso-
nen mit 14-16 Arbeitstagen/Monat, die damit 
entsprechende Erholungszeiten haben) – ist im 
Vergleich zum derzeit bestehenden Modell Ti-
rol sozial noch unverträglicher und würde eine 
völlig unakzeptable Verschlechterung der so-
wieso durch Nacht- und Wochenenddienste 
schon stark eingeschränkten Lebensqualität 
von ÄrztInnen bedeuten.  
In einem solchen Schichtmodell würden Ärz-
tInnen bis zu 3 Wochenenden im Monat und 
bis zu 7 lange Tagdienste (12h + Übergabezei-
ten) + 7 Nachtdienste (12h + Übergabezeiten) 
am Stück arbeiten, was einer Summe von bis 
zu 14 x 12 h Diensten / Monat entsprechen 
könnte mit nur sehr geringen Erholungszeiten 
(z.T. nur 1 Ausgleichstag bis zum nächsten 
Arbeitstag).  Wie immer völlig unberücksichtigt 
für uns UniversitätsmitarbeiterInnen blieben 
auch in diesem Modell Forschungszeit, Dienst-
freistellungszeiten für Vorträge, Kongressbe-
suche etc, und Arbeitszeit für Lehre. Deshalb 
ist dieses Arbeitszeitmodell für Universitätsleh-
rerInnen völlig ungeeignet.  
 
Angesichts der vom BR1 für seine Mitarbeite-
rInnen erreichten Betriebsvereinbarung, dass 
Forschungszeiten in genau definiertem Aus-
maß für UniversitätsmitarbeiterInnen (Assisten-
tInnen in Ausbildung und FachärztInnen) vom 
Arbeitgeber verpflichtend zu gewähren sind 
(siehe dazu http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/bv-
forschung-und-lehre.html; 
 http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/bv-forschung-
lehre-fachaerzte.html) ein nahezu unlauterer An-
trag!! 
 
 
Wir vom BR1 setzen uns intensiv dafür ein, 
Arbeitsbedingungen für Universitätsmitarbei-
terInnen zu verbessern, Ungerechtigkeiten auf-
zuzeigen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, in 
Universitätsgremien konstruktiv mitzuarbeiten 
und Sie bei Ihren Problemen zu beraten und 
zu unterstützen. 
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Diese Karikatur wurde uns vom BR1 der MUW zur Verfügung gestellt! 
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Erwartete und unerwünschte Nebenwirkungen von Robotrec  
Von Thomas J. Luger und Martin Tiefenthaler 
 

Seit Einführung des Robotrec im Jahr 2005 
hat sich diese retrospektive Ist-Dokumentation 
im Excel-Programm durchgesetzt, da eine 
netzfähige Version derzeit noch nicht realisiert 
ist. Wie schon bekannt, ist die Basis dieser Ar-
beitszeitaufzeichnung das Krankenanstalten-
arbeitszeitgesetz (KA-AZG) mit den notwendi-
gen „KA-AZG Betriebsvereinbarung 2002“ und 
der „Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit ge-
mäß § 3 Abs. 3 und 4, § 4 KA-AZG der nach 
dem UG 2002 ab 1. Jänner 2004 aufgenom-
menen und als Ärzte oder Zahnärzte im Klini-
schen Bereich der Medizinischen Universität 
Innsbruck verwendeten Arbeitnehmer“. Ergän-
zend regeln die „Vereinbarung über den Anteil 
von Forschung und Lehre in der Regeldienst-
zeit für Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbil-
dung an der Medizinischen Universität Inns-
bruck“ und „Vereinbarung über den Anteil von 
Forschung, Lehre und Universitätsverwaltung 
in der Regeldienstzeit für Fachärztinnen und 
Fachärzte an der Medizinischen Universität 
Innsbruck“ die prozentuellen Anteil von For-
schung, Lehre und universitärer Verwaltung an 
der Arbeitszeit. Innsbruck ist damit Vorreiter 
unter den Med-Unis in Österreich. Aber was 
haben uns nun die 4 Jahre Robotrec gebracht? 
Als erwartete Auswirkungen und unerwünschte 
Nebenwirkungen dieser betriebsrätlichen Akti-
vität sind festzuhalten, dass es 
1) zu einer automatischen jährlichen Auszah-
lungsmodalität der Überstunden und nicht kon-
sumierten Zeitausgleichstunden kam; d.h. jene 
Stunden, die nach Ausgleich der Minusstunden 
als klinische Mehrleistungsstunden und Rest-
zeitausgleichsstunden in das nächste Jahr an-
gesammelt wurden. Dies wurde von der Be-
legschaft positiv aufgenommen und die auto-
matischen Auszahlungsmodalitäten werden 
immer noch angewandt. So wurden für das 
letzte Jahr über 1,780.000 Euro aus diesem Ti-
tel ausbezahlt. 
2) Mittlerweile wurde die Wahlmöglichkeit der 
Konsumation des 160 Stunden-Zeitausgleichs 
realisiert. Es kann neben der automatisch an-
gewandten 50% Wahlmöglichkeit (50% Zeit-
ausgleich und 50% Auszahlung), auch die 0% 
(100% Zeitausgleich und 0% Auszahlung) bzw. 
100% (0% Zeitausgleich und 100% Auszah-
lung) gewählt werden. Grundvoraussetzung ist 
die rechtzeitige Bekanntgabe des gewünsch-
ten Anrechnung- oder Auszahlungsmodus.  
3) Aus diesen Aufzeichnungen im Robotrec ist 
eindeutig die klinische Arbeitsbelastung der

 

Bundesassistentinnen und -assistenten sicht-
bar und es zeigt sich, dass die Grenzen des 
KA-AZG und ARG nicht lückenlos eingehalten 
werden. Die Überprüfungen durch den Arbeits-
inspektor haben dies deutlich gemacht. An ei-
nigen Kliniken, wie z.B.: die Anästhesiologie 
und Allgemeine Intensivmedizin, wurde ver-
sucht, durch Verbesserungen in den Dienst-
plänen die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
einzuhalten. Es kam dadurch zu deutlich weni-
ger Übertretungen im klinischen Bereich.  
4) Die Wochenendersatzruhezeiten (im Ar-
beitsruhegesetz festgelegt) wurden mit Einfüh-
rung von Robotrec flächendeckend dokumen-
tiert bzw. eingeführt. Die Einhaltung oder 
Nichtberücksichtigung dieser Rechtsnorm kann 
auch vor dem Arbeitsinspektor mit der Arbeits-
zeitaufzeichnung im Robotrec zweifelsfrei be-
legt werden. 
5) Die Forschungsaktivitäten werden nahezu 
vollständig in der Freizeit oder im Zeitausgleich 
gemacht. Auf Grund dieser Tatsache muss 
weiterhin vehement eingefordert werden, dass 
rechtzeitig prospektive Einteilungen für For-
schungszeiten in den Dienstplänen aufschei-
nen. 
6) Die Aufzeichnungen der Arbeitszeit im Ro-
botrec zeigt jetzt schon deutlich die Arbeits-
überbelastung auf. http://www.i-
med.ac.at/betriebsrat1/news/MUI.pdf Dem Er-
gebnis der klinischen Bedarfsprüfung kann da-
her gelassen entgegen gesehen werden, die – 
wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden – wohl zum gleichen Fazit, 
dem Personalmangel, kommen muss.  
7) Ergänzend muss hier festgehalten werden, 
dass als betriebsrätlicher Erfolg der „Urlaubs-
genehmigungsautomatismus“ eingeführt wur-
de. Dies bedeutet, dass eine beantragte Ab-
wesenheit vom Dienstort (Urlaub, Dienstfrei-
stellung, Dienstreise etc.) automatisch nach 14 
Tagen genehmigt ist, wenn kein Widerspruch 
erfolgt. Es ist uns bewusst, dass Robotrec eine 
aufwändige retrospektive Arbeitszeitdokumen-
tation darstellt. Es zeigt sich jedoch jetzt 
schon, dass dieses gemeinsam eingeführte 
Programm die Realität der tatsächlichen Ar-
beitsbelastung an Kliniken ganz deutlich wi-
derspiegelt. Wenn wir unter Mitwirkung aller 
Player (Rektorat, Dienstvorgesetzte, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter) Verbesserungen in 
den Rahmenbedingungen schaffen könnten, 
dann wird diese Arbeitszeitaufzeichnung auch 
weiterhin den Erfolg der Medizinischen Univer-
sität bei diesen Bemühungen aufzeigen.
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Stellungnahme des BR1 zur Neuausschreibung der 
Rektorin/des Rektors 
 

Der Betriebsrat des wissenschaftlichen Per-
sonals erlaubt sich aus gegebenem Anlass ein 
Anforderungsprofil an eine Persönlichkeit, die 
die Führung der Universität übernehmen soll, 
vorzuschlagen.  
Es geht in erster Linie um eine Persönlichkeit, 
die die Rechtsstaatlichkeit Österreichs aner-
kennt und willens ist innerhalb der österrei-
chischen Rechtslage die Aufgaben der Rek-
torin/des Rektors zu erfüllen. Neben dem Wis-
sen in der Führung eines Unternehmens mit 
der Größe von 1700 Mitarbeiter/innen, sollte 
auch die Erfahrung in der Leitung einer Dienst-
stelle mit Beamten vorhanden sein.  
Die Führungserfahrung muss ergänzt werden 
durch einen kommunikativen Führungsstil in 
dem Sinn, dass die Information der Universität 
und der Entscheidungsträger über die beab-
sichtigten Änderungen nicht nur auf Aufforde-
rung oder bei rechtlicher Notwendigkeit, son-
dern im Sinne der Einbindung und Koopera-
tion erfolgt. Die Universitätsangehörigen sollen 
den Eindruck haben, dass sie schon im Voraus 
informiert über die beabsichtigten Ziele und 
Entwicklungen der Universität sind. Diese 
kommunikativen Eigenschaften schließen mit 
ein, dass die Universitätsangehörigen wesent-
liche Änderungen, beabsichtigte Beteiligungen 
und Zusammenarbeitspläne nicht primär über 
die Medien ausgerichtet bekommen, sondern 
eine aktive und offene Informationspolitik auch 
als Ausdruck eines partizipativen Führungs-
stils gepflegt wird.  

 
Diese kommunikative Eigenschaft wird getra-
gen von einer sozialen Kompetenz, die ins-
besondere personalrelevante Entscheidungen 
auch mit den Vertretern der Betroffenen ver-
sucht einvernehmlich zu treffen.  

 
Die Aufgaben des/der Rektors/in sind mannig-
fach und umfassend und für eine Einzelperson 
kaum bewältigbar, weshalb hier eine 
 

 

Persönlichkeit gewählt werden soll, die beson-
ders teamfähig ist und umgekehrt durchaus 
fähig ist, Aufgaben an sachzuständige Vizerek-
tor/innen oder Stabstellen zu delegieren. Wei-
ters ist eine integre Persönlichkeit notwendig, 
die Handlungskonzessionen oder Vereinba-
rungen fortträgt und nicht disponibel variiert.   

 
Wir sehen auch die Kernpunkte der neuen 
Funktionsperiode durchaus in der Zusammen-
arbeit mit der Krankenanstalt, weshalb hier 
ärztliche Kenntnisse in Führung und Lei-
tung einer Klinik absolut erstrebenswert sind. 
Wir sehen es auch als absolut erforderlich an, 
dass sich jemand zu der nationalen Förde-
rungsrichtlinie für Frauenförderung verpflich-
tet sieht und die Umsetzung dieses nationalen 
Frauenförderungsplans persönlich aktiv ver-
folgt.  

 
Die Persönlichkeit soll auch imstande sein, in-
tegrierend und ganzheitlich die Aufgaben ei-
ner Medizinuniversität zu vertreten und diese 
mehr zu einen als zu polarisieren. Hier sollte in 
der Persönlichkeit eine altruistische Ausrich-
tung über die Eigeninteressen gestellt sein.  
 
Die neue Führungspersönlichkeit der Universi-
tät sollte in einem klaren Führungskonzept 
die Aufteilung der mannigfachen Aufgaben des 
Rektorats vorstellen und dieses im Hearing 
präsentieren, vielmehr als die eigene wissen-
schaftliche Karriere darzustellen.  
 
 
 
Martin Tiefenthaler  
 
für den Betriebsrat des wissenschaftlichen 
Personals der Medizinischen Universität  
Innsbruck  
auf Basis des einstimmigen Beschlusses 
bei der BR-Sitzung vom 10.9.2008  
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WIGMU  
Die Erfolgsstory über die Zusammenarbeit der Betriebsräte der Medizinischen Universitäten 
Österreichs wird fortgesetzt 
Von Thomas J. Luger. 
Seit 2005 besteht die WIGMU, ein Netzwerk 
der Betriebsräte der Wien-Innsbruck-Graz-
Medizinischen-Universitäten, das sich in den 
Belangen des Universitätspersonals der Medi-
zinischen Universitäten als Gegenstück zur 
Rektorenkonferenz (Universitätskonferenz) 
versteht. Die Entstehungsgeschichte und In-
halte der ersten Zusammenkünfte wurde im 
Detail in der Halbjahresbilanz 2007 ausführlich 
beschrieben. Die bisherige erfolgreiche Arbeit 
wurde mit viel Ideenreichtum, Elan und Freude 
fortgesetzt. 

 
Abb.1: Die TeilnehmerInnen der WIGMU 2008 in Bad Aussee 
(Foto: TJ Luger, 2008) 
 

Die drei WIGMU Tagungen 2007 und 2008 
sorgten für einen intensiven und engagierten 
Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedern 
der Betriebsräte der Medizinischen Universitä-
ten Österreichs und Vertretern aus vielen Be-
reichen der Gesundheits- und Wissenschafts-
landschaft Österreichs.  

 
Abb.2: Mag. DDr. Anneliese Legat, Vorsitzende des Zentralaus-
schusses auf der WIGMU 2008 in Bad Aussee (Foto: TJ Luger, 
2008) 
 

Anwesend waren unter anderem die damalige 
BMin Andrea Kdolsky, Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und Jugend, SC Friedrich 

 

Faulhammer, Bundesministerium für Wissen-
schaft und Bildung, Präsident Walter Dorner, 
ÖÄK, Anneliese Legat, Zentralausschuss, und 
Johannes Gärtner, TU Wien. Höhepunkt war 
wieder einmal die „Bad Ausseer Podiumsdis-
kussion“ mit den anwesenden Wissenschafts-
sprecherInnen der im Österreichischen Parla-
ment vertretenen Parteien, Josef Broukal 
(SPÖ), Gertrude Brinek (ÖVP, nur 2007) und 
Kurt Grünewald (Grüne). Bedauerlicherweise 
fehlten die Vertreter des BZÖ und der FPÖ. 
Herausragende Vorträge wurden zu den The-
men „gewerkschaftliche Vertretung der ÄrztIn-
nen“(Lutz Hammerschlag, Marburger Bund; 
Lukas Stärker, ÖÄK; Wolfgang Monschein, stv. 
Vorsitzender ARGE Ärzte im ÖGB) und „Da-
tenschutz für Ärzte/innen“ (Klaus Schindelwig, 
TILAK) abgehalten. Auf diesen Tagungen wur-
den noch weitere Arbeitsthemen diskutiert, be-
sprochen und Gemeinsamkeiten gesucht, aber 
auch Vorträge mit Informationscharakter wur-
den abgehalten. Es sei mir erlaubt, über eine 
Auswahl von Themen der Jahre 2007 – 2008 
in einer Zusammenfassung zu berichten: 

 
Abb. 3: Frau BMin Dr. Kdolsky and Präsident Dr. Dorner auf der 
WIGMU in Wien 2007 (Foto: TJ Luger, 2007) 
 

Podiumsdiskussion mit den Wissen-
schaftssprecherinnen und Sprecher der im 
Parlament vertretenen Parteien.  
 

Im Statement der Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier zu den Themen „Regierungs-
programm der damaligen SPÖ – ÖVP Regie-
rung, Universitätsgesetz 2002 Novelle und Kol-
lektivvertrag?“ kamen die Unterschiede zwi-
schen der Regierungsparteien und der Opposi-
tion deutlich zu Tage, wie z.B. die Finanzie-
rung des Kollektivvertrags (der KV ist ein im-
mer noch nicht abgeschlossenes Kapitel!), die 
Mitbestimmung der Betriebsräte mit Sitz und 
Stimme im Universitätsrat, HochschullehrerIn-
nen-Kurie. 
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Stellenwert der Medizinischen Universitäten 
in der Gesundheitspolitik:  
 

Frau Bundesministerin berichtete über ihre 
Vorstellungen zur Gesundheitslandschaft in 
Österreich im Kontext zur Wissenschaft, zur 
Ausbildung und zum Qualitätsmanagement 
(europäische FDA). Sie gab zu Bedenken, 
dass seit Prof. Konrad Lorenz kein Vertreter 
einer österreichischen Universität mehr einen 
Nobelpreis erhalten hatte. Wir haben viele 
ausgezeichnete Wissenschafter, aber schlech-
te Rahmenbedingungen. Der Präsident der 
Österreichischen Ärztekammer ergänzte, dass 
man von uns Ärzten/Ärztinnen immer mehr 
Leistungen fordert, ohne entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen. Es folgte eine 
lebhafte Diskussion und viel guter Wille, jedoch 
konkrete Zusagen für Verbesserungen gab es 
keine. 
 

Gewerkschaftliche Vertretung der ÄrztIn-
nen.  
 

Lutz Hammerschlag, Marburger Bund weist 
darauf hin, „dass die Situation in Innsbruck 
1995 als Vorbild für den Marburger Bund dien-
te.“ Jetzt ist der Marburger Bund eine schlag-
kräftige Interessensvertretung mit Aufgaben in 
Tarifverhandlungen, gewerkschaftlicher Arbeit 
und Weiterbildung. Ab September 2005 geht er 
einen eigenständigen Weg ohne Kompromiss 
und nur für ÄrztInnen, er ist somit eine eigen-
ständige Ärztegewerkschaft. „Die Gewerk-
schafter brauchen Macht und die Fähigkeit zu 
streiken. Sie brauchen Leute, die Mut haben“, 
sagte Hammerschlag. 

 
Abb. 4: KAD –Stv. Doz.. (FH) Dr. Lukas Stärker, ÖÄK und Dr. 
Lutz Hammerschlag, Marburger Bund, auf der Tagung in Wien 
2008 (TJ Luger, 2008) 
 

Es war interessant, dieses Thema im Kontext 
mit den Ausführungen der Vertreter des ÖGB 
und der ÖÄK zu diskutieren und die Möglich-
keiten in Österreich herauszuarbeiten.  
 

KA-AZG und die 2009 auslaufende Arbeits-
zeitvereinbarung.  
 

Trotz langjährigem Bestehen wird das KA-AZG 
immer wieder übertreten. Erfahrungen mit dem 

 
ROBOTREC (Innsbruck) und dem EBM (Wien) 
liegen vor und sprechen eindeutige Zahlen. 
Das Arbeitsinspektorat ist nun endlich tätig 
geworden und verhängte bereits Strafen. Dies 
führte spät aber doch zu mehr Bewusstsein 
gegenüber diesem Gesetz, aber flächende-
ckende KA-AZG konforme Arbeitsbedingungen 
sind noch nicht realisiert. Für die Verhandlun-
gen über die auslaufende Arbeitszeitvereinba-
rung wird weiterhin die Notwendigkeit der ge-
genseitigen Information zwischen den österrei-
chischen medizinischen Universitäten hervor-
gehoben, um für ÄrztInnen nachteilige Verein-
barungen zu verhindern. Interessant waren 
diesbezüglich die Ausführungen und Arbeits-
unterlagen zu Themen des Dienstrechts und 
der Arbeitszeitdiskussion (Lukas Stärker), wie 
die 2. Dienstrechtsnovelle 2007, das KA-AZG 
und die 2009 auslaufende Arbeitszeitvereinba-
rung. 

 
Abb. 5: TeilnehmerInnen aus Graz und Wien auf der WIGMU 
2008 in Bad Aussee (Foto: TJ Luger, 2008) 
 

Es wurde unter anderem darüber diskutiert, 
dass die Rufbereitschafen und die Journal-
dienste zusammenzuführen sind und Rufbe-
reitschaften nur in Spezialdisziplinen vorhan-
den sein dürfen. KA-AZG konforme Arbeitsbe-
dingungen und die geänderten gesetzlichen 
Bestimmungen zur Teilzeitbeschäftigung sind 
zu berücksichtigen. Österreichweite Regelun-
gen sind anzustreben.  
 

Kollektivvertrag.  
 

Dieses Thema war allgegenwärtig und 
langwierig, wie auch der Vortrag von Michael 
Steiner, UW, zeigte. Bereits im April 2007 wur-
de der KV vom Vorsitzenden des 
Dachverbands und den Vertretern der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst paraphiert, 
jedoch immer noch nicht unterschrieben. Er 
wird  politisch zurückgehalten, da die 
Finanzierung nicht gesichert sei. Ein 
Initiativantrag im Parlament im September 
2008, wodurch die vollständige Finanzierung 
für das Budget 2009 sichergestellt werden 
muss, wurde mehrheitlich angenommen.  
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Wir hoffen, dass diese „ewige Geschichte“ 
endlich ein positives Ende haben wird. 

 
Abb. 6: Organisatoren u. Protokollführer der WIGMU in 
Natters 2008 (Foto: TJ Luger, 2008) 
 

Datenschutz für Ärztinnen: Elektronische 
Patientenakte einschließlich elektronischer 
Fieberkurve und ELGA.  
 

Nach dem letztjährigen Impulsvortrag von 
Erich Brenner zum Thema „Datenschutz“ 
wurde mit Spannung den Ausführungen von 
Klaus Schindelwig, TILAK, zum Thema 
„Datenschutz für ÄrztInnen“ zugehört. Das 
Problem Datenschutz wurde an Hand von 
vielen medizinrelevanten Beispielen dargestellt 
und zeigte die vielseitige Problematik ganz 
deutlich auf. Nicht weniger umstritten ist die 
elektronische Patientenakte. “Derzeit ist ELGA 
nicht für eine Registerabfrage, sondern nur für 
eine Patientendatenabfrage mit Zustimmung 
des Patienten ausgelegt“, sagte Klaus 
Schindelwig. Die Diskussion zeigte, dass noch 
viele Fragen offen sind.  
 

Weitere Highlights.  
 

Interessant waren die spannenden Ausführun-
gen zum „Weisungsrecht des Rektors im Be-
reich der Universitätskliniken und Weisungs-
recht des ärztlichen Direktors: Kompetenzab-
grenzung“ (Annelies Legat, Zentralausschuss). 

Auch wurde eingehend über das Robotrec an 
der Med Uni Innsbruck (Martin Tiefenthaler, 
Werner Streif, Thomas J. Luger), die Sonder-
klassehonorare an Universitätsspitälern (Tho-
mas Holzgruber, ÖÄK), die Lehrbedarfsprü-
fung an der MUI (Erich Brenner, MUI) und über 
verschiedene Arbeitszeitmodelle an Univ. Kli-
niken (Johannes Gärtner, TU Wien) berichtet. 
 
Arbeitsberichte der Betriebsratsvorsitzenden 
der Österreichischen Medizinischen Universitä-
ten runden das Bild ab. Die jeweils verab-
schiedete Presseaussendung fand regen An-
klang und Resonanz in der österreichischen 
Medienlandschaft. Insgesamt waren diese Ta-
gungen der Betriebsräte der Medizinischen U-
niversitäten Österreichs arbeitsintensive, in-
formative und konstruktive Sitzungen, die viele 
vergleichbare Probleme an den jeweiligen Uni-
versitätsstandorten aufzeigten und viele Ge-
meinsamkeiten erkennen ließen.  
 
Wenn wir es erreichen, dass wir von der Politik 
beachtet werden, dann hat sich unser Öster-
reichweiter Zusammenschluss gelohnt. Der 
Anfang ist gemacht!! 

 
Abb. 7: Die TeilnehmerInnen der WIGMU in Natters 2008  
(Foto: TJ Luger 2008) 

 

Sonderklassegebühren:  
Die ÄrztInnen am AKH Wien haben sich auf Transparenz und mehr Aufteilungsgerechtigkeit geeinigt. 
Intransparenz und Klagen gegen Poolräte vergiften das Klima in Innsbruck. 
Von Werner Streif. 
 

Am 1. April 2008 ist das novellierte Wiener 
Krankenanstaltengesetz in Kraft getreten. Im 
Mittelpunkt der Neuregelung in Wien steht die 
Übernahme der ärztlichen Honorarabrechnung 
der Patienten durch eine zentrale Rechnungs-
stelle der Ärztekammer. Für den einzelnen Arzt 
wurde volle Transparenz der Aufteilung und 
Auszahlung vertraglich vereinbart. 
 

 

Zentrale und transparente Rechnungsstelle 
in Wien. 
Ebenso wurde in Wien eine Rahmenvereinba-
rung zwischen Stadt Wien und der Ärztekam-
mer über die Erteilung der Honorarlegungsbe-
rechtigung an die Abteilungs- bzw. Organisati-
onseinheitsleiter abgeschlossen. Der Kranken-
hausträger in Wien verhandelt nicht mehr die 
Einkommen für BewerberInnen von Leiterpos-
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ten; nicht nur der für die Krankenanstalt „bil-
ligste“ Bewerber hat Chancen. Grundlage für 
die Ausübung der Honorarberechtigung ist die 
Vorlage einer Einigung mit den mitberechtigten 
ÄrztInnen. 
 
Poolberechtigte ÄrztInnen haben in Wien 
ein verankertes Mitspracherecht. 
Wird von einer/einem mitberechtigten / poolbe-
rechtigten Fachärztin/Facharzt ein/e Patient/in 
aus dessen Ordination aufgenommen, so kann 
diese Patientin/dieser Patient auf Wunsch 
der/des Patientin/Patienten von dem gewähl-
ten Haus- bzw. Abteilungsarzt weiterbetreut 
werden. Bei  konsensuell  geregelten höherer 
individueller Beteiligung und Leistungsanreizen 
wurde gleichzeitig vereinbart, dass es zu kei-
ner Schmälerung des Gesamtpools kommt. 
Leistungsanreize für nachgeordnete ÄrztInnen 
und die Bringerlösung für FachärztInnen ein-
schließlich freier Arztwahl ist in Wien umge-
setzt. 
 
Die Wiener Ärzteschaft hat etwas zusammen-
gebracht, was am LKI / MUI fehlt: Ein Konsens 
unter ÄrztInnen, der die Ärzteschaft in Ver-
handlungen stärkt und die nachgeordneten 
ÄrztInnen wieder ins gemeinsame Boot holt. 
Einkommensunterschiede von weit über 1:100 
für vergleichbare ärztliche Leistungen am LKI / 
MUI lassen momentan jeden Konsens in weite 
Ferne rücken. 
 
Handwerklicher Dilettantismus des Gesetzge-
bers, der nur eine Erhöhung der Einnahmen 
des Krankenhausträgers im Auge hatte, hat 
dazu geführt, dass das Gros der honorarbe-
rechtigten ÄrztInnen Honorare für Sonderklas-

sepatienten ohne schriftliche vertragliche Re-
gelungen und völlig intransparent legt, Klagen 
von ÄrztInnen gegen Kollegen und  Poolräte 
beim Strafgericht eingebracht wurden und die 
Schiedsstelle der Ärztekammer in Permanenz 
beschäftigt ist. 
 
Ärzte gegen Ärzte in Innsbruck:  
Klagen bei Gericht und bei der Schiedsstelle 
der Ärztekammer für Tirol. Keine Transparenz 
und Einkommensunterschiede von weit über 
1:100 für vergleichbare Tätigkeiten. 
Die Betriebsräte fordern daher: 
• Ärztliche Honorare für ÄrztInnen und ge-

meinsame Zurückweisung sich ständig 
ausweitende Hausanteile ohne Gegenleis-
tung 

• Transparente Abrechnung von Sonder-
klassepatientInnen 

• Berücksichtigung der Anzahl der Mitarbei-
ter für die Weitergabe von Honoraranteilen 

• Freie Arztwahl für PatientInnen und eine 
„Bringerlösung“ 

• Anerkennungsentgelt als Ausgleich zwi-
schen gut- und schlechtverdienenden Ab-
teilungen. 

• Gesetzesnovelle mit erhöhten rechtlichen 
Schutz für PoolrätInnen gegen Klagen von 
pool- UND honorarberechtigten ÄrztInnen 

• Verankerung der Berechtigung zur Hono-
rarlegung in Dienstverträgen der MUI 

• Verpflichtende Einrichtung eines Poolrates 
an allen Kliniken mit verpflichtender Ge-
schäftsordnung 

 
Alles nachzulesen unter: http://www.aekwien.at 
„Sonderklasse“  

 

Zusammenarbeit TILAK – MUI 
Forderungen des betroffenen Personals 
Von Barbara Friesenecker, Reinhard Stauder und Martin Tiefenthaler- 
In Zusammenfassung des Workshops mit betroffenem MUI Personal vom 8.10.2008.
 
1) Berufungsverfahren für klinische Lei-

ter/innen 
Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Per-
sonal fordert, dass per Ausschreibung die 
krankenanstaltenseitigen Infrastrukturen und 
der Versorgungsauftrag klar festgeschrieben 
werden, sodass Bettenanzahl, Ambulanzfre-
quenz und zugewiesenes Personal von vorn-
herein genau definiert sind.  
Darauf aufbauend soll das Ausschreibungsver-
fahren so erfolgen, dass die Anhörungsrechte 
der Krankenanstalt gewahrt sind. Ein Mitwir-
kungsrecht der Krankenanstalt ist im Gesetz 
nicht vorgesehen und kann auch im Rahmen 
von vertraglichen Vereinbarungen nicht konze-

diert werden. Jedenfalls ist inakzeptabel, dass 
Leiter/innen täglich fällig von der Krankenan-
stalt abberufen werden können.  Die/den zu 
Berufende/en sollen aus dem Dreiervorschlag 
von der Rektorin/dem Rektor wie im UG ange-
führt und nicht von der Krankenanstalt ausge-
sucht werden. Die Managementfähigkeiten und 
die Sozialkompetenz der zu Berufenden sollen 
einen höheren Stellenwert bekommen. Die ei-
gene publikatorische Tätigkeit wird derzeit 
zweifellos überbewertet. Als grundsätzliches 
Prozedere wird noch vernünftig erachtet, beim 
Ausscheiden einer Professorin/eines Profes-
sors aus dem Department eine Strukturände-
rung zu erwägen und im Entwicklungsplan für 
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die folgenden drei Jahre festzulegen. Im 
nächsten Entwicklungsplan soll auch ein Stel-
lenplan enthalten sein. 

Zielvereinbarungen mit der Krankenanstalt 
im Zuge der Verhandlung des Wirtschaftsver-
trages werden kategorisch abgelehnt, weil im 
UG normiert ist, dass Zielvereinbarungen 
durch die Rektorin/den Rektor abzuschließen 
sind. Wir betrachten das als eine Kompetenz-
überschreitung von Seiten der Krankenanstalt. 
 
2) Bau- und Geräteinvestitionsplanung 
Der Betriebsrat fordert, dass hier die Arbeits-
stättenverordnung eingehalten wird und insbe-
sondere für die Universität die Lehrflächen und 
Forschungsflächen in Bau- und Investitions-
planung berücksichtigt werden. 
 
3) Gemeinsame Personalbewirtschaftung 

und Personalbeistellung 
Der Betriebsrat des wissenschaftlichen Perso-
nals sieht weder Bedarf noch die rechtliche 
Möglichkeit innerhalb des derzeit geltenden 
betrieblichen Rechts (Betriebsvereinbarungen) 
weitere Verschlechterungen für die universitä-
ren Dienstpflichten für das wissenschaftliche 
Personal zu akzeptieren. Insbesondere wird 
eine Personalauslagerung von beiden Dienst-
gebern an Dritte oder eine Anstellung des wis-
senschaftlichen Personals der Universitätskli-
niken bei der TILAK vom Betriebsrat explizit 
abgelehnt.  
 
4) Personalbeistellung 
Die Personalbeistellung betreffend ist die klini-
sche Bedarfsprüfung bald möglichst abzu-
schließen und die Ergebnisse sind mit den 
Personalvertreter/innen durch die jeweiligen 
Dienstgeber (TILAK / MUI) zu diskutieren. 
Auch ist eine individuelle Überprüfung der Er-
gebnisse in den einzelnen Organisationsein-
heiten erforderlich. Die angebliche vorliegende 
Globalantwort, dass das Personal zur Leistung 
der derzeitigen klinischen Aufgaben ausrei-
chend wäre, ist zu pauschal und würde in ihrer 
Anerkennung bewirken, dass im klinischen Be-
reich auf die Wahrnehmung der Durchführung 
von universitären Dienstpflichten verzichtet 
wird, weshalb eine derartige Position vom Be-
triebsrat für das wissenschaftliche Personal 
dezidiert abgelehnt wird. 
 
5) Journal- und Bereitschaftsdienste 
Betreffend Journal- und Bereitschaftsdienste, 
Kliniken als Wirtschaftseinheiten und Perso-
naldatentausch bestehen durchaus begründe-
te Ansprüche der Krankenanstalt. Der Be-
triebsrat sieht es als Standortvorteil, dass in 
jedem jeweiligen Sonderfach eine generalisti-
sche Ausbildung vor einer Spezialistenausbil-
dung in Innsbruck erfolgt, was an anderen uni-

versitären Standorten nicht unbedingt passiert. 
Diesen Standortvorteil gilt es zu erhalten, d.h. 
der Erwerb von Zusatzqualifikationen durch die 
Ableistung von Journaldiensten in abteilungs-
fremden Einheiten ist zu favorisieren und ge-
gebenenfalls auch analog zur LOM zu bonifi-
zieren.  

Bisher haben Dienstnehmer/innen bei 
Bund und Land Journaldienste und Rufbereit-
schaftsdienste übernommen, was dazu geführt 
hat, dass die Arbeitszeitaufzeichnung um die 
Tätigkeiten beim Land zu kurz fiel. Die Einfüh-
rung von Robotrec, der Arbeitszeitaufzeich-
nung des ärztlichen/zahnärztlichen Personals 
an der MUI lässt aber diese Unschärfe in die-
sem Ausmaß nicht mehr zu. Somit ist eine all-
gemeine Umgehung der Arbeitszeithöchst-
grenzen damit unterbunden.   

Die Einführung eines anderen Arbeitszeit-
modells (z.B. Schichtbetrieb) mit einer gleich 
bleibenden monatlichen Arbeitszeitleistung wie 
bisher üblich wird vom BR1 bei der derzeitigen 
Personalsituation strikt abgelehnt, weil hier die 
universitären Dienstpflichten unberücksichtigt 
bleiben und die Lebensqualität durch die häu-
figeren Dienstantritte leidet.  
 
6) Personal an Universitätskliniken und im 

theoretischen Bereich 
Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Per-
sonal steht auf dem Standpunkt, dass das 
Lehrpersonal für die curriculare Pflichtlehre in 
der Humanmedizin im theoretischen, wie im 
medizinischen Bereich von Personen auf Stel-
len am Laufbahnschema erbracht werden soll 
und hier eine Anstellung als Stuff-Scientist 
aufgrund der geringen Einkommen nicht dazu 
führen wird, höchstqualifizierte Lehrer/innen an 
der Universität zu behalten. Der Betriebsrat 
erwartet auch für die Bereiche Stations- und 
Ambulanzleitung ein internes Ausschreibungs-
verfahren, sodass es hier zu rationalen Beset-
zungen kommt und auch die Bundes- und 
Landesvorgaben des Frauenförderungsplans 
eingehalten werden.  
 
7) IT-Zusammenarbeit 
Ziel der Einführung von elektronischen Hilfs-
mitteln muss immer eine Arbeitserleichterung 
sein.  Das trifft vor allem auf die Patientenakte 
zu, besonders bezüglich der Rechtssicherheit 
und des Haftungsrahmens. Verwendung von 
elektronischen Arbeitsmitteln darf nicht dazu 
führen, dass die Datenauswertung zu dienst-
rechtlichen Konsequenzen führt (z.B. Akkord-
stückzahl bei der Abarbeitung von Krankenak-
ten).  
 
8) Klinikbauten 
Die dezentralen Labore sollen bei den Kliniken 
verbleiben, rein maschinell erstellte Routine-
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diagnostik kann an ein zentrales Labor transfe-
riert werden. Ausbildungsrechtliche Bestim-
mungen sind hier zu erfüllen (Blutbildbefun-
dung durch Hämatologen, Harnsediment durch 
Nephrologen). In Neubauten sollen für das zu-
gewiesene Personal ausreichend Dienstzim-
mer mitgeplant und gebaut werden. 
 
9) Benutzung der Klinikmensa für das 

MUI-Personal 
Die Bauten der Universitätskliniken werden 
vom Bund zu 50% finanziert, weil hier Mehr-
aufwendungen für Forschung und Lehre anfal-
len, die Mitsprache in der Nutzung hat die Uni-
versität aber bislang nach unserem Dafürhal-
ten nur sehr fragmentarisch verlangt. So wie 
die POL-Räume in der alten Inneren Medizin 
sollen bei Neubauten Räume für Kleingrup-
penunterricht an Kliniken geschaffen werden!  
 
Inakzeptabel war die kaum merkliche Interes-
senswahrung der regulär eingesetzten Be-
triebsführung der MUI bei Dienstzimmern und 
Sozialräumen für Kliniker/innen und auch in 
der Mensabenutzung für Vorkliniker/innen.  
In den letzten Jahren ist der „kulanterweise“ 
mögliche Zugang für Vorkliniker/innen von Sei-
ten der Krankenanstalt zunehmend vor allem 
durch zwei Maßnahmen eingeschränkt wor-
den:  
a) keine weitere Kartenausgabe für die bar-
geldlose Bezahlung an Personal der Vorklinik 
b) zeitliche Beschränkungen der Mensabenüt-
zung außerhalb der üblichen Mittagszeit  

 
In Besprechungen mit Vorstandsdirektor Herrn 
Mag. Steiner wurde auf diesen Missstand hin-
gewiesen und man hofft, dass sein Aviso, die 
Mensa nach Abschluss der ersten Bauphase 
des Kinderzentrums auch den Mitarbei-
ter/innen der Vorklinik zugänglich zu machen, 
in eine konkrete Zusage führt. Das erwarten 
wir vom BR1 insbesondere auch deshalb, weil 
klinikfremde Personen und Personen, die ein-
deutig nicht als Anstalts- oder MUI-Personal 
gerechnet werden können, bislang die Mensa 
nutzen und wir hier – wenn das größte Platz-
problem gelöst ist – nicht weiterhin ungerecht-
fertigt benachteiligt bleiben wollen.  
 

 

10) Dienstgeberunabhängige Sozialleistun-
gen für das Anstalts- und MUI-Personal 

Bekanntlich werden von der Krankenanstalt 
3,33% der Sonderklassehonorare für Sozial-
leistungen für das Anstaltspersonal verwendet. 
Der TILAK Betriebsrat finanziert hieraus bei-
spielsweise Betriebsausflüge, Unfallversiche-
rungen, Taggelder bei stationärer Aufnahme 
und einen Fitnesscheck – alles Leistungen, die 
dem von der MUI bereitgestellten Anstaltsper-
sonal vorenthalten wurden und werden! 

Nach 2-jähriger Verhandlungsphase im 
Landhaus wurde von der scheidenden Landes-
rätin Frau Drin Anna Hosp der TILAK diesbe-
züglich noch ein Verhandlungsauftrag erteilt. In 
zwei Sitzungen wurde zwischen dem Betriebs-
rat des wissenschaftlichen und dem Betriebs-
rat des allgemeinen Personal auf der MUI Sei-
te und dem Vorstand Mag. Andreas Steiner, 
Mag. Posch, Mag. Leo Hell und den Tilak Be-
triebsräten Schübl und Hödl auf TILAK Seite 
über den Bezugskreis verhandelt. Wir von der 
MUI haben eingewilligt, dass die Poolberech-
tigten beider Seiten aufgrund der erläuternden 
Bestimmungen zum Landesgesetz im Berech-
nungskreis abzuziehen sind. Die anteilige 
Verwaltung des klinischen Bereiches und alle 
MUI Beschäftigen am Klinikgelände sind aber 
MUI-seitig einzubeziehen. Auch die Projekt-
mitarbeiter/innen in den Kliniken sind hier in 
den Berechnungskreis aufzunehmen, weil sie 
den Organisationseinheiten der Universitätskli-
niken zugewiesen sind. 

 
Der BR1 fordert die TILAK auf, die an Universi-
tätskliniken tätigen MUI-Mitarbeiter/innen und 
deren Verwaltung hinsichtlich der Beteilung an 
den Sozialleistungen aus den Sonderklasse-
honoraren nicht weiterhin als Personal zweiter 
Klasse zu behandeln! Im Falle einer (au-
ßer)gerichtlichen Einigung sind vom Rektorat 
analoge Finanzmittel für die Sozialleistungen 
der nichtklinischen Bereiche einzufordern.
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Betriebsräte/innen fürchten Verschlechterung der 
Ausbildung der Ärzte/innen und der Arbeitsbedingungen des 
Universitätspersonals bei Öffnung des Hochschulzugangs 
Presseaussendung vom 22.09.2008 der BRwiP der Medizinischen Universitäten Österreichs 
 
Im neuen Studienplan hat eine überwiegend 
praktische und in Kleingruppen organisierte 
neue Ärzteausbildung zu einer wesentlichen 
Abnahme der Studienabbrüche, Verkürzung 
der Studiendauer und zur Verbesserung der 
Qualifikation der Jungärzte/innen geführt. Eine 
massive Erhöhung der Studierenden wird un-
weigerlich zu einer Verschlechterung der Aus-
bildungsqualität führen, wenn nicht alle not-
wendigen personellen, räumlichen und finan-
ziellen Voraussetzungen neu dafür geschaffen 
werden. Gleichzeitig würden sich die Arbeits-
bedingungen des Universitätspersonals nach-
haltig verschlechtern. 
Um die spitzenmedizinische Versorgung für die 
österreichische Bevölkerung und die For-

schung auf internationalem Niveau sicher zu 
stellen, muss vor der Erhöhung der StudentIn-
nenzahlen die Finanzierung der dazu notwen-
digen strukturellen Maßnahmen gesichert sein.  
Gleichzeitig fordern wir die Lösung der ohne-
dies bereits anstehenden Probleme der Uni-
versitäten: die Sanierung der Bausubstanz 
auch im Sinne des ArbeitnehmerInnenschut-
zes, die Einhaltung der höchstzulässigen Ar-
beitszeiten und die Finanzierung des aus-
verhandelten Kollektivvertrages für die Univer-
sitätsangestellten. 
 
Ingwald Strasser, MUW 
Gerhard Schuhmann, MUG 
Martin Tiefenthaler, MUI 

 
 
 



BR 1 Zeitung 
 

 Seite 16 

Dezentrale Labors: Voraussetzung universitärer Diagnostik 
Von Reinhard Stauder und betroffenen ForscherInnen. 
 

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte sind an vie-
len Kliniken diagnostische Speziallabors (nun 
mehr als „dezentrale“ Labors bezeichnet) ent-
standen, die fachspezifische diagnostische 
Leistungen entwickelten und durchführten, die 
für die Erfüllung von medizinischen Routine-
leistungen, aber auch in der Abklärung und 
Behandlung von SpezialpatientInnen von 
„zentraler“ Bedeutung sind. Diese Labors be-
finden sich über die gesamte Klinik verteilt an 
allen Departments und sind bzw. waren in die 
Abklärung, Diagnostik und Behandlung von 
Patientinnen mit Krankheiten involviert, die das 
gesamte Spektrum der Medizin, vor allem auch 
der so genannten Spitzenmedizin betrafen. 
Das in dieser Spezialdiagnostik involvierte 
Personal hat sich über die Jahre durch persön-
lichen Einsatz, Fortbildung und die kontinuierli-
che diagnostische Tätigkeit einen hohen Grad 
an Fachkompetenz zur Durchführung und Be-
urteilung dieser Tests erworben, die häufig nur 
in Zusammenschau mit dem klinischen Bild 
und aufgrund großer fachlicher Erfahrung lege 
artis beurteilt werden können. Wesentliches in 
der diagnostischen und konsekutiven thera-
peutischen Qualität der Universitätskliniken 
basiert deshalb auf der Möglichkeit dieser de-
zentralen, patientenorientierten diagnostischen 
Einrichtungen, in denen die klinische und dia-
gnostische Erfahrung der BehandlerInnen in 
die Etablierung, Durchführung und Befundung 
diagnostischer Leistungen einfließen.  

Des Weiteren stellen diese dezentralen 
Labors einen wesentlichen Angelpunkt der kli-
nischen und klinisch angewandten Forschung 
dar. Zum einen werden dort bedarfs- und pati-
entenorientiert neue Tests entwickelt oder  
etabliert (“from bench to bedside“). Anderer-
seits fließen die dort erbrachten diagnosti-
schen Befunde in klinische Forschungsprojekte 
zur Abklärung, Behandlung und Therapie von 
PatientInnen der unterschiedlichsten Genese 
ein. Des Weiteren ist die Einbindung dieser 
Labors eine einzigartige Möglichkeit der pra-
xisnahen Lehre und wissenschaftlichen Tätig-
keit in der prä- und postpromotionellen Ausbil-
dung von StudentInnen (Diplomarbeiten, Prak-
tikum, Praktisches Jahr) und ÄrztInnen (Fach- 
arztausbildung, Zusatzfacharztausbildung) 
durch Verknüpfung von klinischem Bild und 
diagnostischen Befunden. Eine Eingliederung 
aller dieser dezentralen Bereiche in das nicht 
universitätseigene Zentrallabor (Landesinstitut) 
würde all diese Möglichkeiten terminieren und 
den Universitätsangehörigen die beschriebene 
Chance qualitativ hochwertiger Diagnostik und 

deren Verknüpfung mit Klinik, Forschung und 
Lehre nehmen. 

 

 
 
Auch ist zu befürchten, dass hochqualifizierte 
BMAs, die über die Jahre Expertise in der 
Durchführung der diversen Tests erworben 
haben, durch eine derartige Maßnahme veran-
lasst werden, ihren Arbeitsplatz zu wechseln 
und diese Expertise dem Klinikum, den Patien-
tInnen und den BehandlerInnen dann unwie-
derbringlich verloren gehen wird.   

Deshalb wäre im Zuge der Beibehaltung 
der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit die-
ser Speziallabors und Wahrung der spezifi-
schen Expertise, sowie der damit verbundenen 
einzigartigen Möglichkeiten der Verknüpfung 
von Forschung, Lehre und Patientenversor-
gung die Medizinische Universität Innsbruck 
unserer Ansicht nach gut beraten, die Position 
bezüglich der Zentralisierung und Integrierung 
dieser dezentralen Bereiche in das Zentralla-
bor zu überdenken und bereits durchgeführte 
Zentralisierungen von Labors (z.B. Hämatolo-
gie) rückgängig zu machen. 

25 Jahre diagnostische Tests sowie seit 2 Jahren fast kei-
ne Routinebestimmungen mehr im hepatologischen und 
nephrologischen Labor von BMA Anna Schlögl  
1. Die PCR wurde im Labor von Dr. Grünewald von Mar-

got Haun als PCR etabliert, lange bevor es einen käuf-
lichen Test gegeben hat. 1993 hat das hepatologische 
Labor die ersten Quantifizierungen gemacht (von 
Firma Chiron), seither sind wir für diese Bestimmung 
zuständig. Später ist dann die Quantifizierung von 
HBV dazugekommen. Außerdem werden Genotypisie-
rung von HCV und HBV sowie Resistenz-
Bestimmungen bei HBV im hepatologischen Labor 
gemacht. Dies sind Spezialbestimmungen, die mit 
käuflichen Kits gemacht werden. 

2. ANCA haben wir wirklich selbst etabliert bevor es Ob-
jektträger mit Leukozyten zum Kaufen gegeben hat! 
(Nephro) 

3. Der Harnsediment-Befundung haben wir eine neue Di-
mension gegeben. 

4. Anti Glomeruläre Basalmembran Antikörper macht das 
Nephrologische Labor  seit Anfang 1980. Damals na-
türlich selbstproduzierte Nierenschnitte, seit einigen 
Jahren mittels ELISA. 

5. Alport Diagnostik bedarf mehrerer Techniken, die nur in 
unserem Labor gemacht werden können. 

6. DeCoy-Zellen werden zur zytologischen Diagnostik ei-
ner Polyoma Virus Infektion aus dem Harn nachge-
wiesen. 

7. Alpha-1-Antitrypsin Phänotypisierung hat Dr. Vogel 
Mitte der 80-er Jahre eingeführt, die Methode dazu 
habe ich etabliert. Wir sind fast die einzigen in Öster-
reich, die diese Bestimmung machen. 
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ALUMN-I-MED  
startet mit neuem Elan in das Wintersemester 2008/09 
Von Petra Paur und Thomas J. Luger. 
 

Der Absolventenverein der Medizinischen  
Universität Innsbruck, ALUMN-I-MED begleite-
te – rechtzeitig zu Studienbeginn - die Erstse-
mestrigen auf dem Weg in ihr neues Universi-
tätsleben. Der im Jahre 2007 gegründete Ver-
ein setzt auf vielfältige Aktivitäten. 

Am 29. September starteten jene 440 Studen-
tInnen, die sich erfolgreich durch den EMS-AT 
manövriert hatten, ihr Medizinstudium in Inns-
bruck. Bei der Einführungsveranstaltung inklu-
sive Tutoriumseinteilung und Fest mit dabei 
war ALUMN-I-MED, der Absolventenverein der 
Medizinischen Universität Innsbruck. Univ.-
Prof. Dr. Thomas Luger stellte in seiner Funk-
tion als 1. Vizepräsident den Verein und seine 
bisherigen Aktivitäten kurz vor und versüßte 
mit einem Gutschein und einem kleinen Ge-
schenk den Studienbeginn.  
 
Gründungsphase gut gemeistert 
 
ALUMN-I-MED wurde im Jahre 2007 unter 
dem Präsidenten em. Univ.-Prof. Dr. Hans 
Grunicke gegründet und hat seither schon ei-
nige wichtige Veranstaltungen und Kooperati-
onen initiieren können. Angefangen vom 
Gründungsfest, über einige spannende Podi-
umsdiskussionen bis hin zu Neujahrsempfän-
gen schafft ALUMN-I-MED einen gesellschaft-
lichen Rahmen für fachlichen und persönlichen 
Austausch von Absolventinnen, Freundinnen, 
Mitarbeiterinnen und Förderern der Medizini-
schen Universität Innsbruck. Als starken Part-
ner von Beginn an konnte die Hypo Tirol Bank 
AG gewonnen werden. Vorstandsvorsitzender 
Dr. Günter Unterleitner ist zugleich auch 2. Vi-
zepräsident von ALUMN-I-MED. Als weiterer 
Kooperationspartner in der Gründungsphase 

 

erwies sich das Internationale Sprachenzent-
rum der Leopold Franzens Universität Inns-
bruck, ISI. 
 
Neue Geschäftsführung 
Seit 1. August 2008 hat ALUMN-I-MED mit 
Mag. Petra Paur MAS (PR) eine neue Ge-
schäftsführerin, die zuvor sieben Jahre lang in 
der TILAK Öffentlichkeitsarbeit als PR-
Assistentin tätig war und nun die Geschicke 
des Vereins übernimmt. Die 38-jährige Publi-
zistin ist zudem diplomierte Diplomkranken-
schwester und kennt die Krankenhausmaterie 
seit rund 20 Jahren. Mit neuem Schwung sol-
len bereits etablierte Kooperationen und Ver-
anstaltungen weitergeführt werden und neue 
Ideen und Konzepte umgesetzt werden. An-
fang Oktober erscheint erstmals ein ALUMN-I-
MED Newsletter mit spannenden und mitunter 
kritischen Statements und Artikel  rund um die 
i-med. Künftig wird dieser vierteljährlich an 
Mitglieder und andere Interessensgruppen ü-
bermittelt. Daneben soll es auch Veranstaltun-
gen geben, bei denen durchaus kontroversiell 
geführte Diskussionen gewünscht werden. In 
diesem Sinne möchten wir sie jetzt schon herz-
lichst zur Veranstaltung zum Thema 
 

"Gibt es eine verantwortbare 
Alternative zur Schulmedizin?" 

am 27. November 2008  
um 18:00 Uhr bei freiem Eintritt 

in das Hypocenter, in der 
Tschamlerstraße,  

 
einladen. Wie freuen uns schon sehr auf Ihr 
Kommen. 
 
Ziele und Visionen 
ALUMN-I-MED will à la longue seinen Be-
kanntheitsgrad steigern, neue Mitglieder ge-
winnen und sein Programm nachhaltig aus-
bauen. Dies kann allerdings nur mit entspre-
chender finanzieller Unterstützung, entspre-
chenden Personalressourcen und der nötigen 
Infrastruktur erreicht werden. ALUMN-I-MED 
verfolgt vor allem das Ziel, das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Universitätsangehörigen 
und das Selbstbewusstsein dieser jungen, dy-
namischen und entwicklungsfähigen Universi-
tät zu stärken.  
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Stellenwert der Parteipolitik in unserer Personalvertretung 
Von Martin Tiefenthaler, Thomas J. Luger und Werner Streif 
 

Unbestritten ist, dass eine gute Personalver-
tretung auf Sachthemen basiert und sich an 
der Sachkompetenz der Betroffenen orientiert, 
unabhängig von der parteipolitischen Prove-
nienz der einzelnen PersonalvertreterInnen. 

Es ist auch eine häufig angebrachte Kritik 
an Gewerkschaften, sich mehr nach parteipoli-
tischer Gesinnung, als nach dem sachpoliti-
schen Konsens der GewerkschafterInnen zu 
orientieren, was aus Sicht vieler Gewerkschaf-
terInnen auch zur Schwächung der Gewerk-
schaften beigetragen hat.  

Im Betriebsrat des wissenschaftlichen Per-
sonals der MUI war in der ersten Periode erst-
mals erfolgreich eine parteipolitische Liste an-
getreten, die drei von dreizehn Mandaten er-
reicht hat. Oft bestand innerhalb der Partei ein 
völliges Unverständnis über die Begehrlichkei-
ten des Betriebsrates und dessen Auftreten. 
Hier kam die Stärke der parteipolitisch organi-
sierten PersonalvertreterInnen zum Tragen. 
Über die Gesinnungskanäle konnte und wird 
unzweifelhaft weiterhin vermittelt, wie die Be-
schlusslage ist und dass man sich in Sach-
themen nicht von Parteipolitik lenken ließ und 
lässt.  

Aber gerade in Bezug auf die politische 
Einflussnahme an der Universität und auch an 
der Krankenanstalt (politisch besetzte Universi-
tätsrätInnen, EigentumsvertreterInnen an der 
Krankenanstalt, Regierungseinfluss auf die 
Krankenanstalt) konnten oft die Friktionen und 
Brüche, die mit Betriebsführung oder in der In-

teraktion mit der Krankenanstalt auftraten, 
auch über die Parteikanäle übermittelt werden. 
So konnte eine bewusst geschürte Kampagne, 
dass es sich um „einige bissige Einzelkämpfer“ 
in der Mitte des Betriebsrates handelt, durch-
kreuzt werden. Es wurde einfach auf die Be-
schlusslage und die überwiegende Einstim-
migkeit der Beschlüsse im Betriebsrat, also 
auch unter Mitwirken der Parteiliste, hingewie-
sen. 

Ein weiteres Plus war, dass durch offen-
sichtlich nur durch Vernetzung innerhalb der 
Partei auch die Verbindung zu den Wissen-
schaftssprecherInnen einer Parlamentspartei 
hergestellt werden konnte. So war es möglich, 
dass sich die VP nicht der Diskussion der UG-
Novelle und auch der Debatte der Reformwün-
sche von Seiten der PersonalvertreterInnen 
der Medizinischen Universitäten entziehen 
konnte, wenngleich auch die größten gewerk-
schaftlichen Kaliber ersucht werden mussten, 
hier zu intervenieren.  

In diesem Sinne haben beide, parteilose 
und parteiliche PersonalvertreterInnen hier aus 
der ersten Periode sehr viel gelernt. Einerseits 
können Fraktionen im BR parteiübergreifend 
Interessenpolitik verfolgen, auch wenn sie in 
der Minderheit sind und andererseits konnte 
erreicht werden, dass die Mitwirkung der Par-
teien am Grundgesamten bei klarer Interes-
senslage ein wichtiges Element für erfolgreiche 
Personalvertretungspolitik darstellt.  
 

 

Kundmachung der BR-Wahlen am 26. und 27. 11.2008 
 

1. In den Betriebsrat des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals sind 14 Mitglie-
der zu wählen. 
 
2. Die Liste der Wahlberechtigten liegt nebst 
einem Abdruck der Betriebsrats-Wahlordnung 
1974 (Verordnung des Bundesministers für so-
ziale Verwaltung vom 22. Mai 1974, BGBI Nr 3 
I9) im Betriebsratsbüro zur Einsicht aller im Be-
trieb beschäftigten ArbeitnehmerInnen auf. 
 
3. Einwendungen gegen die Wählerliste kön-
nen von jeder/jedem im Betrieb beschäftigten 
wahlberechtigten Arbeitnehmer/in bis zum 
10.11.2008 beim unterzeichneten Vorsitzen-
den des Wahlvorstandes eingebracht werden; 

verspätet eingebrachte Einwendungen bleiben 
unberücksichtigt. 
 
4. Wahlvorschläge, welche die WahlwerberIn-
nen genau bezeichnen müssen, sind ab Wahl-
kundmachung schriftlich bis zum 12.11.2008 
bei einem Mitglied des Wahlvorstandes einzu-
reichen. Verspätet eingebrachte Wahlvor-
schläge bleiben unberücksichtigt. Jeder Wahl-
vorschlag muss ein Verzeichnis von höchstens 
doppelt so vielen WahlwerberInnen, als Mit-
glieder des Betriebsrates zu wählen sind, ent-
halten. Ein Wahlvorschlag ist nur dann gültig, 
wenn er von mindestens 18 ArbeitnehmerIn-
nen unterfertigt ist, hiebei werden auf die er-
forderliche Anzahl von Unterschriften die allfäl-
ligen Unterschriften von WahlwerberInnen nur 
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bis zu einer Höhe von sieben Unterschriften 
angerechnet. Eine/Einer der UnterzeichnerIn-
nen des Wahlvorschlages ist als VertreterIn 
der/desselben anzuführen. Der Wahlvorschlag 
ist mit einer unterscheidenden Bezeichnung 
(Fraktions-, Listenname) zu versehen. Bei der 
Erstellung der Wahlvorschläge soll auf eine 
angemessene Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer Bedacht genommen 
werden. 
 
5. Die zur Wahlhandlung zugelassenen Wahl-
vorschläge werden beginnend mit 14.11.2008 
im Betriebsratsbüro zur Einsicht der Wahlbe-
rechtigten aufliegen.  
 
6. Die Stimmabgabe findet am  
26.11.2008 von 07.30 - 10.30 Uhr 
in der Vorhalle der Theoretischen Medizin  
(Fritz-Pregl-Straße 3, Parterre), 
26.11.2008 von 11.00 - 14.30 Uhr 
im Aufgang zur Klinikmensa (Anichstraße 35), 
26.11.2008 von 15.00 – 18.00 Uhr 
in der Vorhalle der Frauen-Kopf-Klinik  
(Anichstraße 35), 
27.11.2008 von 07.30 – 10.30 Uhr 
in der Vorhalle des Lifttrakts der Chirurgie, 
2. Stock (Anichstraße 35), 
27.11.2008 von 11.00 – 14.30 Uhr 
im Aufgang zur Klinikmensa (Anichstraße 35) 
27.11.2008 von 15.00 – 18.00 Uhr 
in der Vorhalle der Theoretischen Medizin 
(Fritz-Pregl-Straße 3, Parterre) statt. 
 
7. Es sind nur jene Stimmen gültig, die für 
einen zur Wahlhandlung zugelassenen Wahl-
vorschlag abgegeben werden. Der Wahlvor-
schlag ist im Stimmzettel anzukreuzen, zu un-
terstreichen oder auf sonstige Weise, z.B. 
durch Durchstreichen aller übrigen Wahlvor-
schläge oder durch Angabe eines oder mehre-
rer WahlwerberInnen, eindeutig zu bezeich-
nen. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, 
dass die Wählerin/der Wähler in der Wahlzelle 
den ausgefüllten Stimmzettel in einen ihm vom 
Vorsitzenden des Wahlvorstandes (Wahlkom-
mission) übergebenen Umschlag legt und den 
Umschlag sodann geschlossen dem Vorsit-
zenden übergibt, der ihn ungeöffnet in die Urne 
legt. 
 
8. Für die Stimmabgabe wird ein einheitlicher 
Stimmzettel aufgelegt.  
 

9. Wahlberechtigte, die infolge Ausübung ihres 
Berufes an der Leistung der Dienste oder we-
gen Urlaubs, Karenzurlaubs, Leistung des 
Präsenzdienstes oder Zivildienstes oder 
Krankheit an den Wahltagen an der persönli-
chen Stimmabgabe verhindert sind, können 
zur Wahrung ihres Wahlrechts spätestens bis 
18.11.2008 beim Vorsitzenden des Wahlvor-
standes (auch per e-mail an 
nikolaus.romani@i-med.ac.at ) die Ausstellung 
einer Wahlkarte beantragen. Dasselbe gilt, 
wenn Wahlberechtigte aus anderen wichtigen, 
ihre Person betreffenden Gründen an der 
Dienstleistung und damit an der persönlichen 
Stimmabgabe verhindert sind. Wird diese aus-
gestellt, können sie den Stimmzettel in den 
vom Wahlvorstand übermittelten Umschlag 
(Wahlkuvert), der keine Aufschrift oder Zeichen 
tragen darf, die auf die Person des Wählers 
schließen lassen, geben und diesen Umschlag 
geschlossen gemeinsam mit der vom Wahl-
vorstand ausgestellten Wahlkarte in einen 
Briefumschlag legen und diesen sodann ver-
schlossen am Postwege dem Wahlvorstand 
übermitteln. Die Einsendung hat so zeitgerecht 
zu erfolgen, dass das Wahlkuvert spätestens 
am 27.11.2008 bis 18.00 im Büro des Betriebs-
rat für das wissenschaftliche Personal zu Han-
den des Wahlvorstands einlangt. 
 
Ohne Wahlkarte oder verspätet eingelangte 
Stimmzettel sind ungültig. Auch nach Ausstel-
lung einer Wahlkarte bleibt der Wahlberechtig-
te zur persönlichen Stimmabgabe berechtigt, 
doch ist er nur dann zur persönlichen Stimm-
abgabe zugelassen, wenn er die ihm ausge-
stellte Wahlkarte der Wahlkommission über-
gibt. 
 
10. Mitglieder des Wahlvorstandes sind:  
1. A. Univ. Prof. Dr. Nikolaus Romani 
2. A. Univ. Prof.in Dr.in Martina Kralinger 
3. Mag. Georg Humer, AK Tirol 
  
Ersatzmitglieder: 
1. A. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Eisterer 
2. PD.in Dr.in Susanne Kaser 
3. A. Univ. Prof. Mag. Dr. Ernst Werner 
 
Der Vorsitzende 
des Wahlvorstandes:  
 
A Univ Prof. Dr. Nikolaus Romani e.h. 
Innsbruck, den 29.10.2008 
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Sozialaktionen, Rabatte und Sonderkonditionen des BR 1 
 

Aktuelle Auswahl: 
 

GRIPPESCHUTZIMPFUNG 2008 
Gratis Grippeschutzimpfung 2008 für alle MUI MitarbeiterInnen und emeritierten/pensionierten Mitarbeite-
rInnen startet ab 8.10.2008 beim Betriebsarzt, Impfungen für MitarbeiterInnen der Theorie bitte jeweils 
dienstags von 12:00 bis 16:00 Uhr ohne Voranmeldung. 

 

IKB-WERTKARTEN 
Der BR1 bietet allen MitarbeiterInnen der MUI Bäder-Sauna-Wertkarten für alle Hallenbäder in Innsbruck 
(inkl. Sauna/Dampfbad Salurnerstraße) zum ermäßigten Preis von € 32,50 an (Wert: € 50,- !), gültig bis 
2015! Die Wertkarten können während der Büroöffnungszeiten beim BR1 gekauft werden. 

 

LEOKINOGUTSCHEINE 
Wie bereits im letzten Jahr können Sie als MitarbeiterIn der MUI sowie Ihre Angehörigen und Freunde mit 
den Gutscheinen um immerhin 1,50 – 2,50 Euro günstiger Filmvorführungen im Leokino oder Cinema-
tograph genießen. Die Gutscheine einfach im Büro des BR1 kaufen und an der Kinokasse gegen eine Ein-
trittskarte eintauschen (auch für Filme mit Überlänge gültig!). Preis pro Eintrittsgutschein: € 5,00! 

 

UNTERSTÜTZUNG BEI TEILNAHME AN USI-KURSEN 
In seiner Sitzung vom 10.9.2008 hat der Betriebsrat einstimmig beschlossen, dass für Wintersemester 
2008/2009 die Teilnahme an USI-Kursen gefördert wird. Gegen Vorlage eines Kursausweises werden Mit-
gliedern des wissenschaftlichen Personals bis zu 30,00 Euro einmalig refundiert. 

 

BETRIEBSAUSFLUG-SPONSORING 
Der BR1 finanziert einmal jährlich wertgesichert dem wissenschaftlichen Personal 50% der Kosten eines 
Betriebsausflugs (Gemeinschaftspflege) maximal bis 20,- Euro pro WissenschafterIn. Vorgelegt müssen 
aber die Teilnehmerliste und die Belegaufstellung werden. Bemessungsgrundlage ist das wissenschaftliche 
Personal. Die Aktion ist auf ein Jahr begrenzt.  

 

HPV-IMPFSTOFF 
Der Betriebsrat hat in Verhandlungen mit der TILAK erreicht, dass der HPV-Impfstoff Gardasil® (Sanofi 
Pasteur) von Mitarbeiterinnen der MUI statt zum Apothekenpreis um den Einstandspreis von EUR 121,00 
pro Spritzampulle beim Betriebsrat erworben werden kann. Die Impfung erfolgt ausschließlich beim Be-
triebsarzt in der Folgewoche nach Bezahlung. 

 

HEPATITIS A UND HEPATITIS B IMPFUNGEN 
Alle jene Angehörigen des wissenschaftlichen Personals, denen der Impfstoff für Hepatitis B nicht über die 
AUVA aufgrund der Berufsexposition finanziert wird, wird der Kombinationsimpfstoff Twinrix (Kombinations-
impfstoff Hepatitis A und B) zum Apothekeneinstandspreis der Klinikapotheke finanziert, sofern die Impfung 
beim Betriebsarzt erfolgt. Diese Impfaktion wird aus der BR-Umlage finanziert. 

 

ÖBB-BUSINESSCARD 
Der BR1 stellt den MitarbeiterInnen des wiss. Personals die ÖBB-BusinessCard zur Verfügung. Mit dieser 
Ermäßigungskarte für alle Züge der ÖBB erhalten Sie einen Preisvorteil von 24% vom Standardtarif für die 
1. und 2. Wagenklasse bei Inlandsfahrten bzw. 20 % bei Bahnfahrten in/nach Liechtenstein, Deutschland, 
Slowenien, Slowakei und Kroatien, sowohl für Geschäfts- als auch für Privatfahrten.  

 

GRUPPENKRANKENVERSICHERUNG MUI – ALLIANZ 
Bei Interesse am bestehenden Gruppenkrankenversicherungsvertrag der MUI mit der Allianz bitte um email 
an betriebsrat-1-med@i-med.ac.at Wir leiten Ihre Anfrage unverbindlich an den zuständigen Versiche-
rungsbetreuer weiter.  

 

A1-MEMBER VERTRAG 
Für alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und deren Angehörige bietet A1 spezielle Member-Tarife für 
Handy und Mobiles Breitband an.  
 

 

Weitere Informationen über alle Aktionen des BR1 finden Sie auf unserer Homepage unter Service 
http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/service/ 
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BR1-Büro  
 

Das Büro des Betriebsrats des wissenschaft-
lichen Personals (BR1) ist nicht nur die „Zent-
rale“ für den internen Informationsfluss der 13 
BR-Hauptmitglieder, 11 Ersatzmitglieder und 
eines kooptierten BR-Mitglieds, sondern auch 
die erste Anlaufstelle für alle Anfragen von Sei-
ten der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Medizinischen Universität 
Innsbruck. 
 

Neben den gesetzlichen Aufgaben hat das 
Büro auf Wunsch/Anfrage des BR die fehlen-
de Personalentwicklung der MUI kompensiert: 
Der Tierversuchleiterkurs und der Erste Hilfe 
Kurs für MitarbeiterInnen wurden organisato-
risch unterstützt. Der BRwiP-MUI hat die 
WIGMUs in Aussee gemeinsam für Graz, 
Wien und Innsbruck organisiert. Die Sozialak-
tionen (siehe vorherige Seite) wurden etabliert 
und  abgerechnet. 

Hauptmitglieder Funktion Fraktion Anw. Sitzungen Anw. % 
Tiefenthaler Martin Vorsitzender IGK-UGÖD 57 95 
Streif Werner 1. Stellvertreter Klinik-Theorie 54 90 
Neher Andreas 2. Stellvertreter FCG 35 58 
Friesenecker Barbara Kassierin IGK-UGÖD 40 67 
Kiechl-Kohlendorfer Ursula  IGK-UGÖD 45 75 
Brenner Erich  Klinik-Theorie 39 65 
Luger Thomas  Klinik-Theorie 48 80 
Joannidis Michael  IGK-UGÖD 30 50 
Stauder Reinhard  IGK-UGÖD 42 70 
Nachgerückte Hauptmitglieder Funktion Fraktion Anw. Sitzungen Anw. % 
Schretter-Irschick Eveline  Frauenliste 23 38 
Koch Robert  FCG 16 27 
Scholtz Arne  FCG 11 18 
Zimmermann Robert  IGK-UGÖD 11 18 
Kooptiertes Mitglied Funktion Fraktion Anw. Sitzungen Anw. % 
Stein Jörg Ingolf   14 23 
Ersatzmitglieder Funktion Fraktion Anw. Sitzungen Anw. % 
Deisenhammer Florian  IGK-UGÖD 2 3 
Derler Maria  IGK-UGÖD 5 8 
Herold Manfred  Klinik-Theorie 4 7 
Margreiter Josef  IGK-UGÖD 1 2 
Rettenbacher Thomas   IGK-UGÖD 8 13 
Speicher Elisabeth  IGK-UGÖD 25 42 
Steichen-Gersdorf Elisabeth  Frauenliste 10 17 

 
Mit dem aktuellen Exemplar ist nun die 2. Son-
derausgabe der BR1-Zeitung erschienen. Bei 
aktuellen Anlässen erfolgt die Information der 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen über  
e-mail-Newsletter. Außerdem stellt der BR1 
auf seiner Homepage (http://www.i-
med.ac.at/betriebsrat1/) alle bereits publizier-
ten Informationen zur Verfügung. 

Über Wünsche und Anregungen zu weite-
ren MitarbeiterInnen-Aktionen freuen wir uns, 
ebenso über konstruktive Kritik, die uns hilft, 
noch mehr bzw. adäquate Serviceleistungen 
für Sie anzubieten. 
Kontaktieren Sie uns unter betriebsrat-1-
med@i-med.ac.at oder 504-25858.  

Unsere Bürozeiten sind MO – DO von 9:00 bis 
15:30 Uhr und freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr.  
 
Ihr BR1-Sekretariat. 

 
Doris Sommeregger Karin Sattler 
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DER BETRIEBSRAT 1 AN DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT INNSBRUCK: 
 
Vorsitzender: 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
1. Stellvertreter: 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Werner Streif 
2. Stellvertreter: 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas Neher 
Betriebsräte: 

Ao. Univ.-Prof.in Drin Barbara Friesenecker 
Ao. Univ.-Profin Drin Ursula Kiechl-Kohlendorfer 
Ao. Univ.-Profin Drin Eveline Schretter-Irschick 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Erich Brenner 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Koch 
 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Joannidis 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas J. Luger 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauder 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Zimmermann 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Arne Scholtz 
 

Kooptiertes Betriebsratsmitglied: 
Univ.-Prof. Dr. Jörg Ingolf Stein 
Sekretariat: 
Mag.a Karin Sattler, Doris Sommeregger 
 

Wir arbeiten für Sie mit Engagement! 
 
So finden Sie uns: 
BR1 - Sekretariat im Gebäude Innere Medizin, 1. Stock 
BR1 - Versammlungsraum im MZA C105/ 5. Stock 

Adresse: Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck  Telefon: 0512-504-25858 

E-mail: Betriebsrat-1-med@i-med.ac.at  Homepage: http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 

       Ausgabe BR-Aktionen (ÖBB-Karte, Gutscheine): 
Mo. bis Do.: 9:00 bis 15:30 Uhr 
Fr.:         9:00 bis 13:00 Uhr 

 
 
  BR1 Versammlungsraum im MZA 
 C105/ 5. Stock 
 
 
 
 
 BR1 Sekretariat im Gebäude  

Innere Medizin, 1. Stock 
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